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Infoblatt zum L3 Formular 
 

Als private Schweizer Hochschule für beruflich-wissenschaftliche Aus-, Fort- und Weiterbildung 
nach dem Bologna-Modell unter Einbeziehung des L3 (lebenslanges Lernen)-Systems haben 
wir uns das Ziel gesetzt, ein Verfahren zu entwickeln, das es ermöglicht, sog. Prior Learning 
sachgerecht und nachvollziehbar zu bewerten. Damit wird es möglich, erworbenes Wissen 
(beruflich, schulisch, in Kursen/Seminaren, durch ehrenamtliche Tätigkeit, usw.) für die Zu-
gangsberechtigung bzw. Anrechnung in unseren Studiengängen zu erfassen. Diese notwen-
digen Vorarbeiten, die in Zusammenarbeit bzw. Kontakt (interkultureller Wissensaustausch) 
wurden als 0-Version mit den maßgebenden Institutionen durchgeführt. Die Versionen wer-
den ständig aktualisiert und auf dem neuesten Stand gebracht. Es ergibt sich nun mit Hilfe der 
L3-Bewertungskriterien für Bewerber unserer Studiengänge folgende Ausgangssituation für die 
Anerkennung des L3/Prior Learning: 
 

• Sie geben uns auf einem dafür von uns erarbeiteten L3-Bewertungsfragebogen Ihre 
Vorstellungen zur Anerkennung von erworbenem Wissen mit entsprechenden urkund-
lichen Nachweisen für den von Ihnen gewählten Studiengang auf. 

 
• In einem definierten Verfahren werden sich bei uns für die gewählte Fachrichtung zu-

ständige Prüfer mit Ihren Wünschen befassen und entscheiden, welche Ihrer Vor-
kenntnisse vom Grundsatz als anrechenbar in Betracht kommen. 

 
• Für diese Bereiche wird in einem ebenfalls im Detail festgelegten Verfahren entschie-

den, ob und ggf. auf welche Art und Weise eine Überprüfung der Vorkenntnisse erfor-
derlich erscheint, um sie (noch) anzuerkennen. 

 
• Als Überprüfungsmaßnahmen sind grundsätzlich vorgesehen ein Test/Klausur, eine Fall-

studie, eine mündliche Prüfung, eine Hausaufgabe oder eine Hausarbeit. Drei dieser 
Arbeiten müssen absolviert werden, welche, entscheiden die Prüfer der EurAka. 

 
• Die Prüfer entscheiden auch, welche Teile des Lehrstoffes als durch die Prüfungen 

nachgewiesen angerechnet werden können, was dann ggf. mit einem Bescheid bes-
tätigt wird. 

 
Das gesamte Anerkennungsverfahren ist im Detail geregelt. Die ergehenden Entscheidun-
gen/Bescheide sind nicht rechtsmittelfähig, d. h. sie können nicht mit dem Ziel einer Abände-
rung gerichtlich angegriffen werden. Dies würde das System und damit das Niveau unserer 
Studiengänge verwässern. 
 
Das Anrechnungsverfahren ist entgeltlich, die Gebühr beträgt (abhängig von der Zahl der 
begehrten Anerkennungen aus dem Prior Learning) € 200 
 
Das Studium selbst ist als berufsbegleitendes Part-Time-Studium konzipiert. Die Semesterge-
bühren betragen je nach Studiengang zwischen € 2100 und € 4800. Das Studium dauert im 
Bachelorbereich 6-8 Semester, beim Master 3-4. Hinzu kommt ggf. die Examensdauer von 1 
Semester. Für Promotionen gelten Einzelbedingungen. 
 
Antragsformular 



 

(iv) L3 Formular Antrag zur Anerkennung von Studienleistungen bzw. Inhalten  
 
  

______________________________________ __________________________________  
Nachname      Vorname 
 
 
Adresse:  _____________________________ 

      _________ ___________________ 

      _________ ___________________ Land: ______________________________ 

Telefon:    ____________________________ Fax::  ______________________________ 

E-Mail:     _____________________________ 

______________________________________  
Studiengang 

 
Name der Vorlesungen/ Seminare (Welche Fächer sollen durch das L3 Verfahren mittels PLA abgeprüft werden) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 
Hintergrundinformationen: 
 

 

 

 

 

 

 
Akademisches Wissen / Kurse  (d.h. Hochschule, Universität, andere postsekundäre Anstalten)  
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(iv) L3 Formular Antrag zur Anerkennung von Studienleistungen bzw. Inhalten  
 
  

Beschäftigungen / Anstellungen 
 

 

 

 

 

 

 
Gemeinschaftliche / freiwillige, ehernamtliche / soziale/ familiäre Tätigkeiten  
 

 

 

 

 

 
Eigeninitiativen – Home Learning – eigenverantwortliches Lernen (Bücher, Konferenzen , keine Kurse)  
 
 

 

 

 

 
Kurse, Weiterbildungen (Geben sie auch an auf welche Vorlesung/ Seminar sich ihre Weiterbildung bezieht) 
 

 

 

 

 

 

Anlagen: 
 
 

 
Hiermit beantrage ich, die auf Seite 1 eingetragenen Fächer für mein Studium anzuerkennen.  
Mir ist bekannt, dass die Ergebnisse der PLA sind nicht rechtsmittelfähigfähig sind. 
 
____________________________________________________________________ 
Datum,   Unterschrift Antragsteller
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(iv) L3 Formular Antrag zur Anerkennung von Studienleistungen bzw. Inhalten  
 
  

 
Name des Bewerbes :  

Studiengang:  

Name der Vorlesungen/ Seminare 
Welche Fächer sollen durch das L3 Verfahren 
mittels PLA abgeprüft werden 

 

1. __________________________________________________ 

2. __________________________________________________ 

3. __________________________________________________ 

4. __________________________________________________ 

5. __________________________________________________ 

6. __________________________________________________ 

PLA Prüfer  

1. __________________________________________________ 

2. __________________________________________________ 

3. __________________________________________________ 

4. __________________________________________________ 

5. __________________________________________________ 

6. __________________________________________________ 

PLA Assessment  

Pro Fach müssen mindestens 3 Instrumente/ Prüfungen vom Antragssteller  geleistet werden, der 
zuständige Prüfer wählt diese aus. 
PLA Instrumente Fach 1 
 

 Test/ Klausur 
 Fallstudie 
 mündliche Prüfung 
 Hausaufgabe 
 Hausarbeit 

 
______________________ 
Unterschrift Prüfer 

PLA Instrumente Fach 2 
 

 Test/ Klausur 
 Fallstudie 
 mündliche Prüfung 
 Hausaufgabe 
 Hausarbeit 

 
______________________ 
Unterschrift Prüfer 

PLA Instrumente Fach 3 
 

 Test/ Klausur 
 Fallstudie 
 mündliche Prüfung 
 Hausaufgabe 
 Hausarbeit 

 
______________________ 
Unterschrift Prüfer 

PLA Instrumente Fach 4 
 

 Test/ Klausur 
 Fallstudie 
 mündliche Prüfung 
 Hausaufgabe 
 Hausarbeit 

 
______________________ 
Unterschrift Prüfer 

PLA Instrumente Fach 5 
 

 Test/ Klausur 
 Fallstudie 
 mündliche Prüfung 
 Hausaufgabe 
 Hausarbeit 

 
______________________ 
Unterschrift Prüfer 

PLA Instrumente Fach 6 
 

 Test/ Klausur 
 Fallstudie 
 mündliche Prüfung 
 Hausaufgabe 
 Hausarbeit 

 
______________________ 
Unterschrift Prüfer 
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